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1.0 Veranlassung und Aufgabenstellung 

Im Rahmen der 5. Änderung des Bebauungsplans Nr. 30 „Heisterkamp“ soll die pla-

nungsrechtliche Voraussetzung für eine wohnbauliche Entwicklung auf dem Flurstück 

208, Flur 8 in der Gemarkung Ostenland geschaffen werden.  

 

Gegenstand der Planung ist die Erhöhung der baulichen Ausnutzbarkeit im Sinne der 

Nachverdichtung, so dass die Änderung des Bebauungsplanes unter Anwendung des 

§ 13 a BauGB („Bebauungspläne der Innenentwicklung“) als beschleunigtes Verfahren 

erfolgt (STADT DELBRÜCK 2020A). 

 

 

Abb. 1 Lage des Änderungsbereichs (rot markiert) auf Grundlage der Topografischen  
Karte 1:25.000. 

Im Zusammenhang mit dem Vorhaben ist im Rahmen einer Artenschutzprüfung zu 

untersuchen, ob gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) eine unzulässige 

Betroffenheit von artenschutzrechtlich relevanten Arten eintreten kann. Der vorgelegte 

artenschutzrechtliche Fachbeitrag dient hierfür als fachliche Grundlage. 
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2.0 Rechtlicher Rahmen und Methodik 

Notwendigkeit der Durchführung einer Artenschutzprüfung  

(Prüfungsveranlassung) 

„Die Notwendigkeit zur Durchführung einer Artenschutzprüfung (ASP) im Rahmen von 

Planungsverfahren oder bei der Zulassung von Vorhaben ergibt sich aus den unmittel-

bar geltenden Regelungen der §§ 44 Abs. 1 BNatSchG i. V. m. §§ 44 Abs. 5 und 6 und 

45 Abs. 7 BNatSchG. Damit sind die entsprechenden Artenschutzbestimmungen der 

FFH-RL (Art. 12, 13 und 16 FFH-RL) und der V-RL (Art. 5, 9 und 13 V-RL) in nationa-

les Recht umgesetzt worden. Bei Zuwiderhandlungen gegen die Artenschutzbestim-

mungen sind §§ 69ff BNatSchG zu beachten“ (MULNV 2016).  

 

Vorhaben in diesem Zusammenhang sind:  

 

1. nach § 15 BNatSchG i. V. m. § 30ff LNatSchG NRW zulässige Eingriffe in Natur 

und Landschaft. Mögliche Trägerverfahren sind in § 33 Abs. 1-3 LNatSchG 

NRW genannt (z. B. Erlaubnisse, Genehmigungen, Planfeststellungen). 

2. nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässige Vorhaben 

(§§ 30, 33, 34, 35 BauGB). 

 

„Die ordnungsgemäße land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Bodennutzung sowie 

Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen sind keine Vorhaben im Sinne der VV-Arten-

schutz. 

 

Bei der ASP handelt es sich um eine eigenständige Prüfung, die nicht durch andere 

Prüfverfahren ersetzt werden kann (z. B. Umweltverträglichkeitsprüfung, FFH-Ver-

träglichkeitsprüfung, Prüfung nach der Eingriffsregelung, Prüfung nach Umweltscha-

densgesetz). Die ASP sollte soweit möglich mit den Prüfschritten anderer Verfahren 

verbunden werden“ (MULNV 2016).  

Prüfung der artenschutzrechtlichen Tatbestände (Prüfumfang) 

„Bei einer ASP beschränkt sich der Prüfumfang auf die europäisch geschützten FFH-

Anhang IV-Arten und die europäischen Vogelarten. Wenn in Natura 2000-Gebieten 

FFH-Arten betroffen sind, die zugleich in Anhang II und IV der FFH-RL aufgeführt sind, 

ist neben der FFH-Verträglichkeitsprüfung auch eine ASP durchzuführen. Dies gilt 

ebenso für europäische Vogelarten des Anhangs I und des Art. 4 Abs. 2 V-RL.  

 

Die „nur“ national besonders geschützten Arten sind nach Maßgabe des § 44 Abs. 5 

Satz 5 BNatSchG von den artenschutzrechtlichen Verboten freigestellt und werden wie 

alle übrigen Arten grundsätzlich nur im Rahmen der Eingriffsregelung behandelt“ 

(MULNV 2016).  
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Formale Konsequenzen (Verbotstatbestände) 

Gemäß § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ist es verboten: 

 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu 

fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 

zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelar-

ten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 

Wanderzeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich 

durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art ver-

schlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders ge-

schützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstö-

ren, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwick-

lungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädi-

gen oder zu zerstören.  

 

Entsprechend § 45 Abs. 7 BNatSchG können die nach Landesrecht zuständigen Be-

hörden im Einzelfall Ausnahmen von diesen Verboten zulassen. 

Planungsrelevante Arten  

„Planungsrelevante Arten sind eine naturschutzfachlich begründete Auswahl derjeni-

gen geschützten Arten, die bei einer Artenschutzprüfung (ASP) im Sinne einer Art-für-

Art-Betrachtung einzeln zu bearbeiten sind. Das LANUV bestimmt die für Nordrhein-

Westfalen planungsrelevanten Arten nach einheitlichen naturschutzfachlichen Kriterien 

[…]. 

 

Der Begriff „planungsrelevante Arten“ ist weit zu verstehen. Er ist nicht nur auf die An-

wendung in Planungsverfahren beschränkt, sondern bezieht sich auf die Anwendung in 

allen Planungs- und Zulassungsverfahren […]. 

 

Die übrigen FFH-Anhang IV-Arten und europäischen Vogelarten sind entweder in 

Nordrhein-Westfalen ausgestorbene Arten, Irrgäste sowie sporadische Zuwanderer. 

Solche unsteten Vorkommen können bei der Entscheidung über die Zulässigkeit eines 

Vorhabens sinnvoller Weise keine Rolle spielen. Oder es handelt sich um Allerweltsar-

ten mit einem landesweit günstigen Erhaltungszustand und einer großen Anpassungs-

fähigkeit. Im Regelfall kann bei diesen Arten davon ausgegangen werden, dass nicht 

gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG verstoßen wird (d. h. keine erhebliche 

Störung der lokalen Population, keine Beeinträchtigung der ökologischen Funktion ihrer 

Lebensstätten sowie keine unvermeidbaren Verletzungen oder Tötungen und kein sig-

nifikant erhöhtes Tötungsrisiko). 
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Die nicht im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung einzeln geprüften Arten 

sind im Rahmen des Planungs- oder Zulassungsverfahrens zu berücksichtigen. Das 

Nichtvorliegen der Verbotstatbestände ist für diese Arten in geeigneter Weise in der 

ASP zu dokumentieren. […] 

 

Sofern ausnahmsweise die Möglichkeit besteht, dass die artenschutzrechtlichen Ver-

bote des § 44 Abs. 1 BNatSchG infolge des Vorhabens bei einer nicht planungsrele-

vanten Art erfüllt werden, wäre die Behandlung einer solchen Art im Planungs- oder 

Zulassungsverfahren geboten (z. B. bei Arten, die gemäß der Roten Liste im entspre-

chenden Naturraum bedroht sind, oder bei bedeutenden lokalen Populationen mit nen-

nenswerten Beständen im Bereich des Plans/Vorhabens)“ (MULNV 2016). 

Methodik 

Der Ablauf und die Inhalte einer Artenschutzprüfung umfassen die folgenden drei Stu-

fen (MWEBWV 2010):  

Stufe I: Vorprüfung (Artenspektrum, Wirkfaktoren) 

In dieser Stufe wird durch eine überschlägige Prognose geklärt, ob und ggf. bei 

welchen Arten artenschutzrechtliche Konflikte auftreten können. Um dies beur-

teilen zu können, sind verfügbare Informationen zum betroffenen Artenspek-

trum einzuholen. Vor dem Hintergrund des Vorhabenstyps und der Örtlichkeit 

sind alle relevanten Wirkfaktoren des Vorhabens einzubeziehen. Nur wenn ar-

tenschutzrechtliche Konflikte möglich sind, ist für die betreffenden Arten eine 

vertiefende Art-für-Art-Betrachtung in Stufe II erforderlich. 

Stufe II: Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände 

Hier werden Vermeidungsmaßnahmen inklusive vorgezogener Ausgleichsmaß-

nahmen und ggf. ein Risikomanagement konzipiert. Anschließend wird geprüft, 

bei welchen Arten trotz dieser Maßnahmen gegen die artenschutzrechtlichen 

Verbote verstoßen wird. 

 

Sofern eine vorhabensspezifische Verletzung artenschutzrechtlicher Verbots-

tatbestände anzunehmen ist, ist ein Ausnahmeverfahren der Stufe III durchzu-

führen. In der Regel wird durch geeignete Vermeidungs- und Ausgleichsmaß-

nahen das Eintreten der Verbotstatbestände verhindert. Damit ist die Durchfüh-

rung der Stufe III der Artenschutzprüfung überwiegend nicht erforderlich. 
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Stufe III: Ausnahmeverfahren 

In dieser Stufe wird geprüft, ob die drei Ausnahmevoraussetzungen (zwingende 

Gründe, Alternativlosigkeit, Erhaltungszustand) vorliegen und insofern eine 

Ausnahme von den Verboten zugelassen werden kann. 

 

Die Untersuchung der artenschutzrechtlichen Relevanz der Planungen im Zusammen-

hang mit dem Vorhaben erfolgt entsprechend der Verwaltungsvorschrift zur Anwen-

dung der nationalen Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-RL) 

und 2009/147/EG (V-RL) zum Artenschutz bei Planungs- oder Zulassungsverfahren 

(VV-Artenschutz) (MULNV 2016). 

 

Im Rahmen der Artenschutzprüfung ist eine ausreichende Ermittlung und Bestands-

aufnahme der im Untersuchungsraum vorkommenden Tier- und Pflanzenarten erfor-

derlich. Im Regelfall bedarf es einer Gesamtschau, die sich auf eine Auswertung vor-

handener Erkenntnisse (z. B. Datenbanken) und bei Bedarf auch methodisch bean-

standungsfreie Erfassungen vor Ort gründet. Die Ortsbegehung erfolgte am 12. Mai 

2020. 
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3.0 Vorhabensbeschreibung 

Die Eigentümerin des Flurstückes 208 in der Flur 8, Gemarkung Ostenland strebt eine 

wohnbauliche Entwicklung dieses im derzeit geltenden Bebauungsplan als „Öffentliche 

Grünfläche“ bzw. als „Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 

Bepflanzungen“ festgesetzten Bereiches an. 

 

Aus städtebaulicher Sicht handelt es sich um eine sinnvolle Arrondierung des angren-

zenden Siedlungsbestandes, so dass die Planungen seitens der Verwaltung befürwor-

tet werden. 

Die für die umliegenden Wohnbauflächen geltenden Festsetzungen werden inhaltlich 

im Wesentlichen auf den Änderungsbereich übertragen. Ergänzend hinzugefügt wird 

eine Begrenzung der zulässigen Wohneinheiten, um der Errichtung von Mehrfamilien-

häusern entgegenzusteuern (STADT DELBRÜCK 2020A). 

 

 

Abb. 2 Geplante 5. Änderung des Bebauungsplans Nr. 30 „Heisterkamp“  

(STADT DELBRÜCK 2020B). 
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Lage des Änderungsbereiches 

Der ca. 0,18 ha große Änderungsbereich liegt in der Gemarkung Ostenland, Flur 8 und 
umfasst das Flurstück 208. Er befindet sich innerhalb des rechtskräftigen Bebauungs-
plans Nr. 30 „Heisterkamp“.  

Flächennutzungsplan 

„Der rechtsverbindliche Flächennutzungsplan der Stadt Delbrück stellt den Planbereich 

derzeit als ‚Öffentliche Grünfläche‘ dar. Der Bebauungsplan weicht somit von den Dar-

stellungen des Flächennutzungsplanes ab. 

Gemäß entsprechender Regelung im Baugesetzbuch kann im beschleunigten Verfah-

ren ein Bebauungsplan, der von den Darstellungen des Flächennutzungsplanes ab-

weicht, auch aufgestellt werden, bevor der Flächennutzungsplan geändert oder ergänzt 

ist; der Flächennutzungsplan ist im Wege der Berichtigung anzupassen“ (STADT DEL-

BRÜCK 2020A). 
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4.0 Bestandssituation 

Der etwa 0,18 ha große Änderungsbereich der 5. Änderung des Bebauungsplans 

Nr. 30 „Heisterkamp“ liegt westlich der „Hövelhofer Straße“ am östlichen Siedlungsrand 

des Ortsteils Ostenland.  

 

 

Abb. 3 Bestandssituation im Änderungsbereich des Bebauungsplans (rote Markierung)  
auf Basis des Luftbildes.  
 
Legende: 
 1 = Acker   4 = Gärten 
 2 = Bäume, Gehölze  5 = Wiese / Weide 
 3 = Gebäude   6 = Spielplatz 
 

Der Änderungsbereich wird überwiegend von einer Grünlandfläche eingenommen, die 

zum Zeitpunkt der Ortsbegehung mit Schafen beweidet wurde. Im Norden umfasst der 

Änderungsbereich einen Teil der angrenzenden Hofstelle, in dem sich die Zufahrt zu 

dieser befindet. Auf der Schafweide befinden sich ein Lkw-Anhänger und ein Unter-

stand. Südlich des Anhängers stocken zehn Weiden, die kürzlich extrem zurückge-

schnitten wurden. Weitere Gehölze, in Form von Straßenbegleitvegetation, befinden 

sich an der östlichen Grenze des Änderungsbereichs.  
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Unmittelbar südlich grenzt ein Spielplatz an den Änderungsbereich. Die Bereiche nörd-

lich, westlich und südlich des Änderungsbereichs werden bereits von Wohnbebauung 

eingenommen. Im Osten befindet sich die „Hövelhofer Straße“ und eine östlich daran 

anschließende Ackerfläche. 

 

 

 

 

Abb. 4 Blick von Westen auf den Änderungs-
bereich. 

 
Abb. 5 Blick auf die Gehölze im Änderungsbe-

reich.  

 

 

 

Abb. 6 Aktuelle Nutzung des Änderungsbe-
reichs als Schafweide. 

 
Abb. 7 Nördlich an den Änderungsbereich 

angrenzende Wohnbebauung. 
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5.0 Ermittlung der Wirkfaktoren 

Die potenziellen Betroffenheiten planungsrelevanter Arten können sich primär aus der 

mit dem Vorhaben einhergehenden Überbauung von Freiflächen und der Entfernung 

von krautiger Vegetation und Gehölzen sowie dem daraus resultierenden Verlust von 

Lebensraumstrukturen ergeben. Im Zuge der Baumaßnahmen kann es zu temporären 

akustischen und optischen Störungen von Tierarten kommen (Baustellenlärm, Bewe-

gung der Baumaschinen). 

Baubedingte Wirkfaktoren 

Baubedingte Wirkfaktoren sind Wirkungen, die im Zusammenhang mit den Bauarbeiten 

auftreten können. Sie sind auf die Zeiten der Baumaßnahme beschränkt. 

Baufeldfreimachung/Bauphase 

Mit der Baufeldfreimachung findet eine Flächeninanspruchnahme mit dauerhafter Ent-

fernung der vorhandenen Biotopstrukturen statt. In der Bauphase können Flächen be-

ansprucht werden, die über das geplante Baufeld hinausgehen. Biotopstrukturen kön-

nen im Zusammenhang mit der Einrichtung oder Nutzung von Lager- und Abstellflä-

chen oder beim Rangieren von Baufahrzeugen und -maschinen beansprucht werden.  

Baustellenbetrieb 

Baumaßnahmen sind durch den Einsatz von Baufahrzeugen und -maschinen sowie 

das Baustellenpersonal mit akustischen und optischen Störwirkungen verbunden. Die-

se Wirkungen sind zeitlich auf die Bauphase sowie räumlich auf die nähere Umgebung 

des Änderungsbereichs beschränkt und können zu einer temporären Störung der Tier-

welt führen.  

Anlage- und betriebsbedingte Wirkfaktoren 

Mit der geplanten Errichtung eines Gebäudes und ggf. Nebenanlagen werden die an-

stehenden Biotopstrukturen (Grünland, Gehölze) dauerhaft beansprucht. Durch die 

Nutzung kann es zu einer äußerst geringfügigen Erhöhung des Pkw- und Personen-

verkehrs im Änderungsbereich und in der näheren Umgebung kommen. 

 
Zu den betriebsbedingten Wirkfaktoren im Zusammenhang mit der geplanten Wohnbe-

bauung zählen Schallemissionen. Der geringfügige Anstieg der Schallemission durch 

wohngebietstypische Geräusche wird zu keinen nachteiligen und erheblichen Auswir-

kungen auf die Tierwelt führen. 

 

In der folgenden Tabelle werden die potenziellen Wirkungen des Vorhabens zusam-

mengestellt.  
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 Potenzielle Wirkfaktoren im Zusammenhang mit der 5. Änderung des Bebauungsplans 
Nr. 30 „Heisterkamp“ der Stadt Delbrück. 

Maßnahme Wirkfaktor 
potenzielle Auswirkung im Sinne  
§ 44 Abs. 1 BNatSchG 

Baubedingt 

Bauarbeiten zur 
Baufeldvorberei-
tung 

Entfernung der anstehen-
den Biotopstrukturen (Grün-
land, Gehölze) 
 

Töten von Tieren im Sinne  
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG  

Zerstörung von Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten im Sinne  
§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG  

Bauphase des 
Gebäudes 

Bodenverdichtungen,  
Bodenabtrag und Verände-
rung des (natürlichen)  
Bodenaufbaus 

Töten von Tieren im Sinne  
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

Zerstörung von Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten im Sinne  
§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Baustellenbetrieb 

Lärmemissionen durch den 
Baubetrieb; 
stoffliche Emissionen (z. B. 
Staub) durch den Baube-
trieb 

Störung der Tierwelt im Sinne  
§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Anlagebedingt 

Errichtung des 
Wohngebäudes  

Versiegelung und  
nachhaltiger Lebensraum-
verlust bzw. Lebensraum-
veränderung 

Zerstörung von Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten im Sinne 
§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

Ggf. zusätzliche Silhouet-
tenwirkung der Gebäude 

Störung der Tierwelt im Sinne  
§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

Betriebsbedingt 

Nutzung des 
Wohngebäudes 

Geringe zusätzliche 
Lärmemissionen und opti-
sche Wirkungen 

Störung der Tierwelt im Sinne  
§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 
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6.0 Stufe I – Vorprüfung des Artenspektrums 

6.1 Festlegung des Untersuchungsrahmens 

Das Untersuchungsgebiet umfasst den Änderungsbereich der 5. Änderung des Be-

bauungsplans Nr. 30 „Heisterkamp“ der Stadt Delbrück mit den dort anstehenden Bio-

topstrukturen sowie deren vorhabenspezifisch relevante, nähere Umgebung. 

6.2 Ermittlung vorkommender Tier- und Pflanzenarten 

Im Rahmen der Artenschutzprüfung ist eine ausreichende Ermittlung und Bestands-

aufnahme der im Untersuchungsraum vorkommenden Tier- und Pflanzenarten erfor-

derlich. Im Regelfall bedarf es einer Gesamtschau, die sich auf eine Auswertung vor-

handener Erkenntnisse (z. B. Datenbanken) und bei Bedarf auch methodisch bean-

standungsfreie Erfassungen vor Ort gründet.  

 

Die Ergebnisse des vorliegenden Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages basieren auf 

den folgenden Datenquellen: 

 

 Übersicht über die im Rahmen des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages ausgewerteten 
Datenquellen. 

Daten Quelle 

Ortsbegehung des Untersuchungsgebietes 
Mestermann Büro für Landschaftsplanung  
12.05.2020 

Auswertung von Hinweisen auf planungs-
relevante Arten in Informationen zu 
Schutzgebieten und schutzwürdigen Berei-
chen (Natura 2000-Gebiete, Naturschutz-
gebiete, Landschaftsschutzgebiete, Ge-
schützte Biotope, Flächen des Biotopkatas-
ters, Biotopverbundflächen) 

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbrau-
cherschutz des Landes Nordrheinwestfalen. 
Naturschutzinformationen (LANUV 2020A). 

Auswertung des Fachinformationssystems 
„Geschütze Arten in Nordrhein-Westfalen“ 

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbrau-
cherschutz des Landes Nordrheinwestfalen. 
Geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen 
(LANUV 2020B). 

Auswertung der Landschaftsinformations-
sammlung LINFOS Nordrhein-Westfalen  

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbrau-
cherschutz des Landes Nordrheinwestfalen. 
Fundortkataster für Pflanzen und Tiere 
@LINFOS – Landdesinformationssammlung 
(LANUV 2020C). 
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6.2.1 Auswertung von Hinweisen auf planungsrelevante Arten in Infor-

mationen zu Schutzgebieten und schutzwürdigen Bereichen 

Für die Aussagen zu Schutzgebieten und besonders geschützten Bereichen werden 

die Naturschutzinformationen des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucher-

schutz des Landes Nordrhein-Westfalen (LANUV 2020A) herangezogen. 

Dabei wird ein Untersuchungsgebiet von 500 m um den Vorhabensbereich betrachtet 

(MULNV 2017). 

 

In der relevanten Umgebung des Änderungsbereichs befinden sich ein Landschafts-

schutzgebiet und eine Biotopkatasterfläche. 

 

Das Landschaftsschutzgebiet „LSG-Delbrücker Rücken“ (LSG-4217-0005) befindet 

sich ca. 270 m südlich des Änderungsbereichs. In der Objektbeschreibung werden 

keine Vorkommen planungsrelevanter Arten genannt. 

 

 

Abb. 8 Schutzgebiete in der Umgebung des Änderungsbereichs (rote Strichlinie). 

Die Biotopkatasterfläche „Buchen-Kiefernwaldkomplexe nördlich Ostenland, bei Be-

ringmeier“ (BK-4217-103) befindet sich ca. 400 m südöstlich des Änderungsbereichs. 

Für die Biotopkatasterfläche wird ein Vorkommen des Habichts angegeben.  
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Eine Beeinträchtigung des Landschaftsschutzgebiets und der Biotopkatasterfläche 

durch das Vorhaben wird ausgeschlossen. 

 

Weitere Schutzgebiete oder schutzwürdige Bereiche werden für das Untersuchungs-

gebiet nicht ausgewiesen. 

 

6.2.2 Auswertung des Fachinformationssystem „Geschützte Arten in 

Nordrhein-Westfalen“ (FIS) 

Der Änderungsbereich befindet sich im Bereich des Messtischblattes 4217 „Delbrück“ 

(Quadrant 2). Für dieses Messtischblatt wurde im Fachinformationssystem „Geschützte 

Arten in Nordrhein-Westfalen“ (FIS) eine Abfrage der planungsrelevanten Arten für die 

im Untersuchungsgebiet anzutreffenden unmittelbar und mittelbar betroffenen Lebens-

raumtypen durchgeführt (LANUV 2020B).  

 

 Äcker 

 Fettwiesen und -weiden 

 Gärten  

 Gebäude  

 Kleingehölze, Alleen, Bäume, Gebüsche, Hecken 

 Säume und Hochstaudenfluren 
 

Für die im Untersuchungsgebiet vorkommenden Lebensräume werden im FIS 43 Arten 

für das Messtischblatt 4217 „Delbrück“, Quadrant 2 als planungsrelevant genannt (9 

Fledermausarten und 34 Vogelarten). Planungsrelevante Pflanzenarten werden nicht 

benannt (LANUV 2020B). 
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 Planungsrelevante Arten für das Messtischblatt 4217 „Delbrück“ (Quadrant 2) (LANUV 2020B) in den ausgewählten Lebensraumtypen (atlantische 
Region). Unmittelbar durch die Planung betroffene Lebensraumtypen sind blau hinterlegt. Arten mit einem potenziellen Fortpflanzungs- und Ru-
hehabitat in den beanspruchten Lebensraumtypen sind fett gedruckt dargestellt. 

Art Status 

Erhal-
tungs- 

zustand 
in NRW 
(ATL) 

Äcker 
Fettwiesen 

und  
-weiden 

Gärten, 
Parkanlagen, 
Siedlungs-

brachen 

Gebäude 

Kleingehöl-
ze, Alleen, 

Bäume,  
Gebüsche, 

Hecken 

Säume, 
Hochstau-
denfluren 

Säugetiere 

Abendsegler N G (Na) (Na) Na (Ru) Na (Na) 

Braunes Langohr N G  Na Na FoRu FoRu, Na Na 

Breitflügelfledermaus N U-  Na Na FoRu! Na  

Fransenfledermaus N G  (Na) (Na) FoRu Na (Na) 

Große Bartfledermaus N U   Na FoRu! Na Na 

Großes Mausohr N U (Na) Na (Na) FoRu! Na  

Kleine Bartfledermaus N G   Na FoRu! Na (Na) 

Rauhautfledermaus N G    FoRu   

Zwergfledermaus N G  (Na) Na FoRu! Na  

Vögel 

Baumfalke N: B U     (FoRu) (Na) 

Baumpieper N: B U     FoRu (FoRu) 

Beutelmeise N: B S     FoRu  

Bluthänfling N: B unbek. Na  (FoRu), (Na)  FoRu Na 

Eisvogel N: B G   (Na)    

Feldlerche N: B U- FoRu! FoRu!    FoRu 

Feldsperling N: B U Na Na Na FoRu (Na) Na 

Flussregenpfeifer N: B U (FoRu)      

Girlitz N: B unbek.   FoRu!, Na   Na 

Großer Brachvogel N: B U (FoRu) FoRu     
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Fortsetzung Tab. 3 

Art Status 

Erhal-
tungs- 

zustand 
in NRW 
(ATL) 

Äcker 
Fettwiesen 

und  
-weiden 

Gärten, 
Parkanlagen, 
Siedlungs-

brachen 

Gebäude 

Kleingehöl-
ze, Alleen, 

Bäume,  
Gebüsche, 

Hecken 

Säume, 
Hochstau-
denfluren 

Vögel 

Habicht N: B G- (Na) (Na) Na  (FoRu), Na  

Kiebitz N: B U- FoRu! FoRu     

Kleinspecht N: B U  (Na) Na  Na  

Kuckuck N: B U-  (Na) (Na)  Na  

Mäusebussard N: B G Na Na   (FoRu) (Na) 

Mehlschwalbe N: B U Na (Na) Na FoRu!  (Na) 

Nachtigall N: B G   FoRu  FoRu! FoRu 

Pirol N: B U-   (FoRu)  FoRu  

Rauchschwalbe N: B U Na Na Na FoRu! (Na) (Na) 

Rebhuhn N: B S FoRu! FoRu (FoRu)   FoRu! 

Schleiereule N: B G Na Na Na FoRu! Na Na 

Schwarzspecht N: B G  (Na)   (Na) Na 

Sperber N: B G (Na) (Na) Na  (FoRu), Na Na 

Star N: B unbek. Na Na Na FoRu  Na 

Steinkauz N: B G- (Na) Na (FoRu) FoRu! (FoRu) Na 

Turmfalke N: B G Na Na Na FoRu! (FoRu) Na 

Turteltaube N: B S Na (Na) (Na)  FoRu (Na) 

Uferschwalbe N: B U (Na) (Na)   (Na) (Na) 

Waldkauz N: B G (Na) (Na) Na FoRu! Na Na 

Waldohreule N: B U  (Na) Na  Na (Na) 

Waldschnepfe N: B G     (FoRu)  

Wasserralle N: B U      (FoRu) 
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Fortsetzung Tab. 3 

Art Status 

Erhal-
tungs- 

zustand 
in NRW 
(ATL) 

Äcker 
Fettwiesen 

und  
-weiden 

Gärten, 
Parkanlagen, 
Siedlungs-

brachen 

Gebäude 

Kleingehöl-
ze, Alleen, 

Bäume,  
Gebüsche, 

Hecken 

Säume, 
Hochstau-
denfluren 

Vögel 

Weißstorch N: B G (Na) Na  FoRu!  Na 

Wespenbussard N: B U  (Na)   Na Na 
 
Legende: 
Status: N = Nachweis ab 2000 vorhanden, N: B = Nachweis ‚Brutvorkommen’ ab 2000 vorhanden, N: R/W = Nachweis ‚Rast/Wintervorkommen’ ab 2000 vorhanden. 
Erhaltungszustand: G = günstig, U = ungünstig/unzureichend, S = ungünstig/schlecht, unbek. = unbekannt, + = sich verbessernd, - = sich verschlechternd.  
Lebensstätten: FoRu = Fortpflanzungs- und Ruhestätte, Ru = Ruhestätte, Na = Nahrungshabitat, Pfl = Pflanzenstandort,  
              ( ) = potenzielles Vorkommen im Lebensraum, ! = Hauptvorkommen im Lebensraum 
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6.2.3 Ortsbegehung des Änderungsbereichs 

Der Änderungsbereich und die nähere Umgebung wurden am 12. Mai 2020 begangen, 

um die relevanten Strukturen hinsichtlich ihrer Lebensraumeignung für planungsrele-

vante Arten zu untersuchen. Dabei wurde auf das Vorkommen von Tierarten aller rele-

vanten Artengruppen geachtet. 

 

Grünlandflächen stellen grundsätzlich potenzielle Lebensräume für Offenlandarten dar. 

Im vorliegenden Fall ist dies jedoch, bedingt durch die Ortsrandlage des Plangebiets 

und der damit einhergehenden Störwirkungen der benachbarten Bebauung, stark ein-

geschränkt. Zudem ist das Plangebiet von Gehölzen eingefasst und stellt sich nicht als 

offene Fläche dar. So können diese Flächen keine Lebensraumfunktion für störungs-

empfindliche Bodenbrüter übernehmen. Der Plangebietsfläche kann eine potenzielle 

Eignung als nichtessenzielles (Teil-)Nahrungshabitat für Vogelarten mit großen Raum-

ansprüchen und störungsunempfindlichen Vogelarten der Kulturlandschaft sowie als 

nichtessenzielles (Teil-)Jagdgebiet für einige Fledermausarten zugesprochen werden. 

 

Die Gehölze im Änderungsbereich und in der unmittelbaren Umgebung wiesen keine 

ehemalige oder aktuelle Nutzung als Niststätte auf. Sie können jedoch eine Funktion 

als nichtessenzielle (Teil-)Nahrungshabitate sowie Ruhestätten und Versteckplätze 

übernehmen. Auch eine potenzielle Funktion der vorhandenen Gehölze als Brut- bzw. 

Fortpflanzungshabitat für Vogelarten ist nicht gänzlich auszuschließen.  

Die Bäume innerhalb des Änderungsbereichs wiesen keine auffälligen Höhlungen, 

Stammrisse oder abstehende Rinde auf, so dass eine Eignung als Sommerquartier für 

Fledermäuse sowie als Brutstätte für Vögel nicht angenommen wird.  

 

6.2.4 Auswertung der Landschaftsinformationssammlung „LINFOS“ 

Die Landschafts- und Informationssammlung des Landesamtes für Natur, Umwelt und 

Verbraucherschutz (LINFOS) dokumentiert für den Änderungsbereich und die nähere 

Umgebung, abgesehen von dem Vorkommen des Habichts in der Biotopkatasterfläche 

BK-4217-103, keine weiteren Nachweise planungsrelevanter Arten (LANUV 2020A). 

 

6.3 Konfliktanalyse und Ermittlung von Konfliktarten 

Als Konfliktarten werden Tierarten angesehen, deren vorhabenspezifische Betroffen-

heit nicht generell auszuschließen ist. Die Definition von Konfliktarten ist das Untersu-

chungsergebnis der Stufe I der Artenschutzprüfung. Im Zuge der Stufe II ist bei Bedarf 

für diese Arten eine differenzierte Art-für-Art-Betrachtung durchzuführen. Diese Unter-

suchungen sollen dazu dienen, bei Bedarf artspezifische Vermeidungs- und Aus-

gleichsmaßnahmen zu definieren, um das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstat-

bestände zu verhindern.  
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6.3.1 Häufige und verbreitete Vogelarten 

Entsprechend dem geltenden Recht unterliegen alle europäischen Vogelarten den Ar-

tenschutzbestimmungen des § 44 Abs. 1 BNatSchG. Damit ist auch die vorhabenspe-

zifische Erfüllung der Verbotstatbestände gegenüber häufigen und verbreiteten Vogel-

arten (s. g. „Allerweltsarten“ wie Amsel, Buchfink und Kohlmeise) zu prüfen. Bei den 

häufigen und ungefährdeten Arten kann im Regelfall davon ausgegangen werden, 

dass wegen ihrer Anpassungsfähigkeit und des günstigen Erhaltungszustandes bei 

vorhabenbedingten Beeinträchtigungen nicht gegen die Zugriffsverbote verstoßen wird. 

Gemäß Nr. 6 des Gesetzes zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes tritt eine 

Verletzung des Schädigungsverbotes der Fortpflanzungs- und Ruhestätten (§ 44 Abs.1 

Nr. 3 BNatSchG) nicht ein, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff be-

troffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin 

erfüllt wird. Das Tötungs- und Verletzungsverbot wird nicht ausgelöst, sofern das Risi-

ko der Tötung oder Verletzung sich durch den Eingriff nicht signifikant erhöht und die 

Beeinträchtigung trotz Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaß-

nahmen nicht vermieden werden kann. Durch die folgenden Vermeidungsmaßnahmen 

wird sichergestellt, dass keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände im Hinblick 

auf häufige und verbreitete Vogelarten ausgelöst werden:  

 

 Zur Vermeidung der Verbotstatbestände sollte eine Begrenzung der Inan-

spruchnahme von Vegetationsbeständen auf Zeiten außerhalb der Brutzeit 

(1. März bis 30. September) erfolgen. Rodungs- und Räumungsmaßnahmen 

sämtlicher Vegetationsflächen dürfen dementsprechend nur zwischen dem 

1. Oktober und dem 28. Februar durchgeführt werden. Im Falle nicht vermeid-

barer Flächenbeanspruchungen außerhalb dieses Zeitraums kann durch eine 

umweltfachliche Baubegleitung sichergestellt werden, dass bei der Entfernung 

von Vegetationsbeständen oder des Oberbodens die Flächen frei von einer 

Quartiernutzung durch Vögel sind. 

 Die Aktivitäten der Baumaßnahmen (Baustelleneinrichtung, Erdarbeiten, Mate-

riallagerung etc.) müssen auf die vorhandenen befestigten Flächen oder zu-

künftig überbaute Bereiche beschränkt werden. Damit kann sichergestellt wer-

den, dass zu erhaltende Vegetationsbestände der näheren Umgebung vor Be-

einträchtigung geschützt sind und auch weiterhin eine Funktion als Lebensraum 

übernehmen können.  

 

Das Vorhaben entspricht dem Regelfall, so dass von einer vertiefenden Betrachtung 

der häufigen und verbreiteten Vogelarten im Rahmen der Konfliktanalyse abgesehen 

werden kann. 

 

6.3.2 Planungsrelevante Arten 

Infolge der Habitatansprüche der Arten, der im Untersuchungsgebiet vorkommenden 

Biotopstrukturen und der dargestellten Wirkfaktoren kann ein potenzielles Vorkommen 
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bzw. eine potenzielle vorhabenbedingte Betroffenheit für einige der im Rahmen der 

Datenrecherche ermittelten Arten im Vorfeld ausgeschlossen werden.  

 

Da nichtessenzielle Nahrungsflächen nicht zu den Schutzobjekten des § 44 Abs. 1 

BNatSchG gehören, ist eine artenschutzrechtlich relevante Betroffenheit für Arten, wel-

che das Untersuchungsgebiet als nichtessenzielles Nahrungshabitat nutzen, nicht ge-

geben. 

Hinweise auf planungsrelevante Arten  

Für den Bereich der Biotopkatasterfläche „Buchen-Kiefernwaldkomplexe nördlich 

Ostenland, bei Beringmeier“ (BK-4217-103) wird ein Vorkommen des Habichts aufge-

führt. 

Auswertung der Landschaftsinformationssammlung „LINFOS“ 

Die Landschafts- und Informationssammlung des Landesamtes für Natur, Umwelt und 

Verbraucherschutz (LINFOS) dokumentiert für den Änderungsbereich und die nähere 

Umgebung keine zusätzlichen Nachweise planungsrelevanter Arten. 

Fachinformationssystem „Geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen“ 

Die Auswertung des Fachinformationssystems „Geschützte Arten in Nordrhein-West-

falen“ für den 2. Quadranten des Messtischblattes (MTB) 4217 „Delbrück“ erbringt 

Hinweise auf das Vorkommen von 43 Tierarten (9 Fledermausarten und 34 Vogelar-

ten), die als planungsrelevant eingestuft werden (LANUV 2020B).  

 

Von diesen 43 Tierarten kann, unter Berücksichtigung der Bestandssituation und der 

aufgeführten Wirkfaktoren, eine Betroffenheit gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG durch die 

Planung ausgeschlossen werden, wenn sie  

 ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten außerhalb der beanspruchten Lebens-

raumtypen finden oder 

 den beanspruchten Bereich ausschließlich als Nahrungshabitat nutzen.  

 

Somit verbleiben für den 2. Quadranten des Messtischblatts 4217 „Delbrück“ eine Fle-

dermaus und 17 Vogelarten die im Weiteren näher betrachtet werden (vgl. Tab. 4). 

 

In der folgenden Tabelle werden die im Rahmen der Datenrecherche ermittelten Arten 

dargestellt, für welche eine mögliche Betroffenheit durch das Vorhaben nicht ausge-

schlossen werden kann (Stufe I). Für die im weiteren Verlauf ermittelten Konfliktarten 

wird bei Bedarf eine Art-für-Art-Betrachtung (Stufe II) durchgeführt. 
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 Auflistung der im Untersuchungsgebiet dokumentierten planungsrelevanten Tierarten 
und Darstellung der Konfliktarten. 

Art 
Daten-
quelle/ 
Status 

relevante  
Wirkfaktoren 

Erfüllung Verbots-
tatbestand 

BNatSchG § 44  
Abs. 1 möglich 

Konfliktart 

Nr. 1 Nr. 2 Nr.3 

Säugetiere 

Braunes Langohr FIS/N keine     

Vögel 

Baumfalke FIS/N: B keine     

Baumpieper FIS/N: B keine     

Beutelmeise FIS/N: B keine     

Bluthänfling FIS/N: B keine     

Feldlerche FIS/N: B keine     

Großer Brachvogel FIS/N: B keine     

Habicht 
FIS/N: B 
LINFOS keine     

Kiebitz FIS/N: B keine     

Mäusebussard FIS/N: B keine     

Nachtigall FIS/N: B keine     

Pirol FIS/N: B keine     

Rebhuhn FIS/N: B keine     

Sperber FIS/N: B keine     

Steinkauz FIS/N: B keine     

Turmfalke FIS/N: B keine     

Turteltaube FIS/N: B keine     

Waldschnepfe FIS/N: B keine     
 
Erläuterungen Datenquelle/Status: 
Datenquelle:  FIS = Fachinformationssystem, 

LINFOS = Landschaftsinformationssammlung 
Status:   N = Nachweis nach 2000 vorhanden, 

B = brütend, R = rastend, REV = Revier, D = auf dem Durchzug, W = Wintergast,  
NF = Nahrungsfläche 

 

6.3.3 Zusammenfassende Betrachtung der Nichtkonfliktarten 

Fledermäuse 

Als Waldfledermaus bevorzugt das Braune Langohr unterholzreiche, mehrschichtige 

lichte Laub- und Nadelwälder mit einem größeren Bestand an Baumhöhlen. Als Jagd-

gebiete dienen außerdem Waldränder, gebüschreiche Wiesen aber auch strukturreiche 

Gärten, Streuobstwiesen und Parkanlagen im Siedlungsbereich. Als Wochenstuben 

werden neben Baumhöhlen und Nistkästen oftmals auch Quartiere in und an Gebäu-

den (Dachböden, Spalten) bezogen. Die Männchen schlafen auch in Spaltenverste-

cken an Bäumen und Gebäuden. 

 

Aufgrund des Mangels an Waldflächen in der Umgebung des Änderungsbereichs, wel-

che einen essenziellen Habitatbestandteil des Braunen Langohrs darstellen, wird ein 
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Vorkommen der Fledermausart im Änderungsbereich nicht erwartet. Darüber hinaus 

wiesen die Gehölze im Änderungsbereich keine auffälligen Höhlungen oder Stammris-

se auf, die eine Quartierfunktion für Fledermäuse übernehmen könnten. 

 

Eine Eignung des Änderungsbereichs und der näheren Umgebung als nichtessenziel-

les Nahrungshabitat für Fledermausarten kann nicht ausgeschlossen werden.  

 

Nahrungshabitate fallen nicht unter den Schutzzweck des § 44 Abs. 1 BNatSchG. Eine 

Ausnahme davon liegt vor, wenn aufgrund des Wegfalls des Nahrungshabitats die lo-

kale Population in ihrem Bestand gefährdet ist. Diese indirekten Auswirkungen auf 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten durch den Wegfall von Nahrungshabitaten könnten 

angenommen werden, wenn das betroffene Nahrungshabitat in einem direkten räumli-

chen Bezug zu diesen steht und andere adäquate Nahrungshabitate nicht verfügbar 

sind. Dies ist in der untersuchten Situation nicht der Fall, die ökologische Funktion po-

tenziell betroffener Nahrungshabitate wird im räumlichen Zusammenhang weiterhin 

erfüllt. 

 

Eine artenschutzrechtlich relevante Betroffenheit des Braunen Langohrs gemäß § 44 

Abs. 1 BNatSchG wird daher ausgeschlossen. 

Vögel 

Horstbrüter 

Im Änderungsbereich und der Umgebung wurden keine Horstbäume festgestellt. Eine 

Funktion als Fortpflanzungs- und Ruhehabitat für die folgenden Horstbrüter wird nicht 

erwartet. Die vorhandenen Strukturen im Änderungsbereich können nicht als essenzi-

elles Nahrungshabitat genutzt werden. Eine artenschutzrechtlich relevante Betroffen-

heit gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG kann daher ausgeschlossen werden. 

 

 Baumfalke  Mäusebussard 
 Habicht  Sperber 

Höhlenbrüter 

Der Lebensraum des Steinkauzes ist die offene, grünlandreiche Kulturlandschaft mit 

einem guten Höhlenangebot. Zur Jagd werden bevorzugt kurzrasige Viehweiden sowie 

Streuobstgärten bevorzugt. Von entscheidender Bedeutung für die Bodenjagd ist eine 

niedrige Vegetation mit einem ausreichenden Nahrungsangebot. 

 

Aufgrund der oben genannten Lebensraumansprüche sowie des Fehlens geeigneter 

Höhlen wird das Vorkommen des Steinkauzes im Änderungsbereich nicht erwartet. 

Eine artenschutzrechtliche Betroffenheit der genannten Arten gemäß § 44 Abs. 1 

BNatSchG wird daher ausgeschlossen. 
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Wald-, Gehölz- und Gebüschbrüter  

Der Baumpieper besiedelt lichte Wälder, Windbruch- und Waldbrandflächen, Lichtun-

gen, Brachen, sonnige Waldränder, Heide- und Hochmoorflächen, Schonungen, Auf-

forstungen und Kahlschläge. Grundvoraussetzung für eine Besiedlung sind hohe 

Singwarten, eine reich strukturierte Krautschicht und eine geringe Deckung der 

Strauchschicht. 

 

Die Beutelmeise bewohnt Weidengebüsche, Ufergehölze und Auwaldinitialstadien, die 

an großen Flussläufen, Bächen, Altwässern oder Baggerseen gelegen sind. Dabei 

werden reich strukturierte Standorte mit einem Mosaik aus kleinen Gewässern, Ge-

hölzbeständen und Röhrichten bevorzugt. 

 

Der Bluthänfling bevorzugt als typische Vogelart ländlicher Gebiete offene mit He-

cken, Sträuchern oder jungen Koniferen bewachsene Flächen mit einer samentragen-

den Krautschicht. In Siedlungsbereichen kommt er in Gärten, Parkanlagen und auf 

Friedhöfen vor. Der bevorzugte Neststandort befindet sich in dichten Büschen und He-

cken.  

 

Die Nachtigall besiedelt gebüschreiche Ränder von Laub- und Mischwäldern, Feldge-

hölze, Gebüsche, Hecken sowie naturnahe Parkanlagen und Dämme. Dabei sucht sie 

die Nähe zu Gewässern, Feuchtgebieten oder Auen. Eine ausgeprägte Krautschicht ist 

vor allem für die Nestanlage wichtig, welche in Bodennähe in dichtem Gestrüpp erfolgt. 

 

Der Pirol bevorzugt als Lebensraum lichte, feuchte und sonnige Laubwälder, Auwälder 

und Feuchtwälder in Gewässernähe (oft Pappelwälder). Gelegentlich werden auch 

kleinere Feldgehölze sowie Parkanlagen und Gärten mit hohen Baumbeständen be-

siedelt. Das Nest wird auf Laubbäumen in bis zu 20 m Höhe angelegt. 

 

Als ursprünglicher Bewohner von Steppen und Waldsteppen bevorzugt die Turteltau-

be offene bis halboffene Parklandschaften mit einem Wechsel aus Agrarflächen und 

Gehölzen. Die Brutplätze liegen meist in Feldgehölzen, baumreichen Hecken und Ge-

büschen, an gebüschreichen Waldrändern oder in lichten Laub- und Mischwäldern. Zur 

Nahrungsaufnahme werden Ackerflächen, Grünländer und schütter bewachsene 

Ackerbrachen aufgesucht. Im Siedlungsbereich kommt die Turteltaube eher selten vor, 

dann werden verwilderte Gärten, größere Obstgärten, Parkanlagen oder Friedhöfe 

besiedelt. 

 

Die Waldschnepfe lebt bevorzugt in größeren, nicht zu dichten Laub- und Mischwäl-

dern mit einer gut entwickelten Strauch- und Krautschicht sowie einer weichen, sto-

cherfähigen Humusschicht. Bevorzugt werden feuchte Birken- und Erlenbrüche; dicht 

geschlossene Gehölzbestände und Fichtenwälder werden hingegen gemieden. 
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Aufgrund der Kleinflächigkeit und der inneren Ortslage des Änderungsbereichs wird 

eine Eignung als Brutstandort für die genannten Wald- und Gebüschbrüter nicht erwar-

tet. Da bei der Ortsbegehung in den Gehölzen im Änderungsbereich keine Nester fest-

gestellt werden konnten, wird eine artenschutzrechtlich relevante Betroffenheit gemäß 

§ 44 Abs. 1 BNatSchG ausgeschlossen. 

Gebäudebrüter 

Der Turmfalke kommt in offenen strukturreichen Kulturlandschaften, oft in der Nähe 

menschlicher Siedlungen vor. Selbst in großen Städten fehlt er nicht, dagegen meidet 

er geschlossene Waldgebiete. Als Brutplätze werden Felsnischen und Halbhöhlen an 

natürlichen Felswänden, Steinbrüchen oder Gebäuden, aber auch alte Krähennester in 

Bäumen ausgewählt. 

 

Innerhalb des Änderungsbereichs befinden sich weder Gebäude noch Gehölze, die 

dem Turmfalken als Brutplatz dienen könnten. Daher wird eine artenschutzrechtliche 

Betroffenheit gemäß § 44 Abs. 1 NatSchG ausgeschlossen. 

Offenlandarten 

Der Lebensraum der Feldlerche ist die offene Feldflur, wobei sie reich strukturierte 

Äcker, extensiv genutzte Grünländer und Brachen sowie größere Heidegebiete be-

wohnt.  

 

In Nordrhein-Westfalen kommt der Große Brachvogel als mittelhäufiger Brutvogel vor. 

Er besiedelt offene Niederungs- und Grünlandgebiete, Niedermoore sowie Hochmoore 

mit hohen Grundwasserständen. Aufgrund einer ausgeprägten Brutplatztreue brüten 

Brachvögel jedoch auch auf Ackerflächen, wo der Bruterfolg meist nur gering ausfällt. 

 

Der Kiebitz bewohnt offene Grünlandgebiete und bevorzugt feuchte, extensiv genutzte 

Wiesen und Weiden. Darüber hinaus besiedelt er seit den letzten Jahren verstärkt 

Ackerland. 

 

Der Lebensraum des Rebhuhns ist die offene, gerne auch kleinräumig strukturierte 

Kulturlandschaft mit Ackerflächen, Brachen und Grünländern, wobei Acker- und Wie-

senränder, Feld- und Wegraine sowie unbefestigte Feldwege wesentliche Habitatbe-

standteile darstellen, da sie hier Nahrung sowie Magensteine zur Nahrungszerkleine-

rung finden. 

 

Aufgrund der Kleinflächigkeit und der Einfassung des Änderungsbereichs mit Gehölzen 

und Wohnbebauung, kann dem Änderungsbereich keine Lebensraumeignung für stö-

rungsempfindliche Offenlandarten zugeschrieben werden. Eine artenschutzrechtlich 

relevante Betroffenheit gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG wird daher ausgeschlossen. 
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Besonders geschützte Pflanzenarten 

Besonders geschützte Pflanzenarten kommen im Untersuchungsgebiet nicht vor. 

Dementsprechend ergibt sich keine Relevanz des § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG, wo-

nach es verboten ist, wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre 

Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschä-

digen oder zu zerstören. 

 

6.4 Ergebnis der Stufe I und weitere Vorgehensweise 

Die 5. Änderung des Bebauungsplans Nr. 30 „Heisterkamp“ der Stadt Delbrück hat 

unter Einhaltung der genannten Vermeidungsmaßnahmen keine artenschutzrechtli-

chen Auswirkungen auf die genannten planungsrelevanten Arten. Eine vertiefende 

Prüfung der Verbotstatbestände gemäß Stufe II ist demnach nicht durchzuführen. 
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7.0 Zusammenfassung 

Im Rahmen der 5. Änderung des Bebauungsplans Nr. 30 „Heisterkamp“ soll die pla-

nungsrechtliche Voraussetzung für eine wohnbauliche Entwicklung auf dem Flurstück 

208, Flur 8 in der Gemarkung Ostenland geschaffen werden.  

 

Im Zusammenhang mit dem Vorhaben ist im Rahmen einer Artenschutzprüfung zu 

untersuchen, ob gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) eine unzulässige 

Betroffenheit von artenschutzrechtlich relevanten Arten eintreten kann. Der vorgelegte 

artenschutzrechtliche Fachbeitrag dient hierfür als fachliche Grundlage. 

 

Im Zusammenhang mit der 5. Änderung des Bebauungsplans Nr. 30 „Heisterkamp“ der 

Stadt Delbrück werden folgende Lebensraumtypen mittelbar und unmittelbar bean-

sprucht: 

 

 Äcker 

 Fettwiesen und -weiden 

 Gärten  

 Gebäude  

 Kleingehölze, Alleen, Bäume, Gebüsche, Hecken 

 Säume und Hochstaudenfluren 
 

Für die im Untersuchungsgebiet vorkommenden Lebensräume werden im FIS 43 Arten 

für das Messtischblatt 4217 „Delbrück“, Quadrant 2 als planungsrelevant genannt (9 

Fledermausarten und 34 Vogelarten). Planungsrelevante Pflanzenarten werden nicht 

benannt. 

 

Die Auswertung von Hinweisen auf planungsrelevante Arten in Informationen zu 

Schutzgebieten und schutzwürdigen Bereichen sowie die Landschafts- und Informati-

onssammlung des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LINFOS) 

ergab ein Vorkommen des Habichts im Bereich der der Biotopkatasterfläche  

BK-4217-103. 

 

Im Rahmen der Ortsbegehung am 12. Mai 2020 erfolgte eine Plausibilitätskontrolle. 

Dabei wurde überprüft, ob die Arten der Artenliste am Planungsstandort bzw. im Unter-

suchungsgebiet hinsichtlich ihrer individuellen Lebensraumansprüche tatsächlich vor-

kommen bzw. vorkommen können und in welchem Umfang sie von dem geplanten 

Vorhaben betroffen sein könnten.  

 

Eine artenschutzrechtliche Betroffenheit gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG der häufi-

gen und verbreiteten Vogelarten wird unter Berücksichtigung der nachstehenden Ver-

meidungsmaßnahmen ausgeschlossen: 
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 Zur Vermeidung der Verbotstatbestände muss eine Begrenzung der Inan-

spruchnahme von Vegetationsbeständen auf Zeiten außerhalb der Brutzeit 

(1. März bis 30. September) erfolgen. Rodungs- und Räumungsmaßnahmen 

sämtlicher Vegetationsflächen dürfen dementsprechend nur zwischen dem 

1. Oktober und dem 28. Februar durchgeführt werden. Im Falle nicht vermeid-

barer Flächenbeanspruchungen außerhalb dieses Zeitraums kann durch eine 

umweltfachliche Baubegleitung sichergestellt werden, dass bei der Entfernung 

von Vegetationsbeständen oder des Oberbodens die Flächen frei von einer 

Quartiernutzung durch Vögel sind. 

 Die Aktivitäten der Baumaßnahmen (Baustelleneinrichtung, Erdarbeiten, Mate-

riallagerung etc.) müssen auf vorhandene befestigte Flächen oder auf zukünftig 

überbaute Bereiche beschränkt werden. Damit kann sichergestellt werden, 

dass zu erhaltende Gehölzbestände und Vegetationsbestände der näheren 

Umgebung vor Beeinträchtigung geschützt sind und auch weiterhin eine Funk-

tion als Lebensraum übernehmen können. 

 

Besonders geschützte Pflanzenarten kommen im Untersuchungsgebiet nicht vor. 

Dementsprechend ergibt sich keine Relevanz des § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG, wo-

nach es verboten ist, wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre 

Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschä-

digen oder zu zerstören. 

Ergebnis 

Die 5. Änderung des Bebauungsplans Nr. 30 „Heisterkamp“ der Stadt Delbrück löst 

unter Berücksichtigung der genannten Vermeidungsmaßnahmen keine Verbotstatbe-

stände gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG aus. 

 

 

Warstein-Hirschberg, Oktober 2020 

 

 

 

 

Bertram Mestermann 
Dipl.-Ing. Landschaftsarchitekt 
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